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DOB Koblenz, 03.11.2016
66-Tiefbauamt Tel.: 0261 129 3003
In Absprache mit Amt/EB: 
 
 

AW/0160/2016 
 

Antwort zur Anfrage  
 

Nr. AF/0152/2016 
 
 

Beratung im Stadtrat am 10.11.2016, TOP        öffentliche Sitzung 
 
 
Betreff: Anfrage der BIZ_Ratsfraktion vom 03.11.2016: Brückenbauwerk Neustadt 
 
 
Antwort:  
 
1. Ist die Entwurfsplanung abgeschlossen? 
 
Die Entwurfsplanung ist beauftragt, derzeit aber noch nicht abgeschlossen. 
 
2. Wird die Entwurfsplanung im FBA IV vorgestellt? Wenn ja: Wann? 
 
Sobald die Entwurfsplanung vorliegt, wird diese dem FBA IV vorgestellt werden. Das wird 
im. 2. Quartal 2017 der Fall sein. 
 
3. Sind die erfolgten Sicherungsmaßnahmen ausreichend? 
 
Ja. 
 
4. Erfolgen weitere Sicherungsmaßnahmen? 
 
Nein. 
 
5. Wann wurde bzw. wann wird der Förderantrag gestellt? 
 
Ein Förderantrag kann erst nach dem Vorliegen einer ausschreibungsreifen Entwurfsplanung 
gestellt werden. (Die entsprechende Entwurfsplanung wird Ende des zweiten Quartals nach 
Vorstellung im FBA IV vorliegen) 
 
6. Wann rechnet die Verwaltung mit einem positiven Förderbescheid? 
 
In 2017. 
 
 
 


